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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage 
 
 

Wie alles begann: 
 
Vor vielen vielen Semestern ... nahm mich ein späterer Revolutionär der Jura-Buch-
front beiseite. Und er sprach zu mir: „Tu es. Du schaffst das. Und ein kleiner Entertai-
ner bist du auch.“ Zum Entertainerlob habe ich damals leidlich genickt, daran kann ich 
mich erinnern. Aber sonst? 
Worum ging es damals eigentlich? Es ging um etwas (für mich) ganz Neues, nämlich 
um die Durchführung semesterbegleitender Arbeitsgemeinschaften für die Fachschaft 
Jura der altehrwürdigen Universität zu Köln. Mit Angstschweiß (nicht nur auf der Stirn) 
begann ich also, Kurse im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und später auch im Öf-
fentlichen Recht zu unterrichten. Es handelte sich hierbei um Arbeitsgemeinschaften 
zur Vorbereitung auf die sogenannten „kleinen Scheine“, die mittlerweile abgeschafft 
sind. Das ganze basierte auf dem Gedanken, dass den Studenten in Vorlesungen 
des Öfteren zwar viel erzählt wird, aber die Systematik der einzelnen Fachbereiche 
im Wesentlichen verschlossen bleibt. Ich selbst war davon mehr als einmal direkt be-
troffen. Und das hat mich fürchterlich geärgert! 
Aus der anfänglichen Angst vor der Unterrichtstätigkeit wurde schnell ein Vergnügen. 
Bald erstellte ich erste eigene Konzepte und vermittelte sie in den schon erwähnten 
Kursen. 
 

Wie alles weiterging: 
 
In den folgenden Jahren erfolgte nach und nach eine Aktualisierung und Verbesse-
rung der bestehenden Konzepte. Denn auch ich merkte recht bald, dass jedes Sys-
tem verbesserungsmöglich und -würdig ist. Weiterhin erklärte ich mich irgendwann 
dazu bereit, schon bestehende Klausurenkurse der Fachschaft Jura neu zu organisie-
ren und Übungsklausuren zu erstellen. Dann erreichte mich der immer öfter von Stu-
denten geäußerte Wunsch, Konzepte bzw. Klausuren in Buchform zu veröffentlichen. 
 

Wie alles endete: 
 
Was dem juristischen Buchmarkt bisher fehlt, sind Fallsammlungen, in denen einzel-
ne Themenbereiche nochmals systematisch aufbereitet werden. Ich habe demzufolge 
versucht, einen kleinen Teil des Bürgerlichen Rechts, der insbesondere für Studien-
anfänger (klausur-)relevant ist, in Fälle zu fassen, um so zum Verständnis einzelner 
Probleme beizutragen. Wenn das vorliegende Buch euch Spaß machen sollte, wer-
den weitere folgen. Versprochen!! Die Konzepte dafür lauern schon im Computer. 
 
 
Köln, im anfangs schweinekalten Februar 1994 
 
 Egbert Rumpf-Rometsch 
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Aus dem Vorwort zur 4. Auflage 
 
 

Die Schuldrechtsreform !!! 
 
... Nun ist sie da. Die Reform. Die große Reform. Die große Reform des Schuldrechts. 
Lange erwartet oder auch nicht. Nicht nur einmal habe ich in den letzten Jahren diver-
se Menschen im Justizministerium fernmündlich gequält, um zu erfragen, wann, ja 
wann denn endlich ... 
 
Unglaublich, aber wahr: Jetzt haben wir den Salat, respektive die Reform. Und was 
hat sich geändert? Vieles! Und vieles auch nicht. Ganz ernsthaft: In einigen Punkten 
halte ich die Reform für durchaus gelungen. Und in anderen Punkten kann ich nur un-
gläubig den Kopf schütteln. Und sehe mich dabei in einer Reihe mit vielen mir be-
kannten und befreundeten Juristen. Aber jegliches kollektive Kopfschütteln ist vergeb-
lich. Ich mag an dieser Stelle voller Inbrunst nochmals betonen, dass die Reform 
auch ihr Gutes hat. Wir beschreiten neue Wege. Und warten auf die Reform der Re-
form. 
 
Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass wahrscheinlich unzäh-
lige in gut temperierten Lagerräumen schlummernde und auf den Verkauf wartende 
Bücher quasi über Nacht zu Makulatur geworden sind? Immerhin: Meine nicht. Das 
liegt aber allenfalls an einer eher glücklichen Kalkulation. Und nun werden immense 
Mengen Rohstoffe verbraten, um neues Lesefutter zu produzieren. Die Papierkocher 
und Drucker reiben sich die Hände. Derweil wächst der Altpapierberg ins Unermessli-
che. So viel zur Ökobilanz. 
 
 
Köln, im immer noch reformierten März 2002 
 
 Egbert Rumpf-Rometsch 
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Vorwort zur 12. Auflage 
 
 
Da es nichts gibt, was nicht zu verbessern ist, habe ich einmal mehr einige Änderun-
gen vorgenommen. 
 
Ich habe mich bereits vor dem Erscheinen der Vorauflage entschlossen, auch in die-
sem Buch eine möglichst gendergerechte Sprache zu verwenden. Das geschieht mo-
derat. Der aktuelle Stand sieht so aus: 
 
An den passenden Stellen bilde ich sogenannte Geschlechterpaare. Es heißt dann 
beispielsweise „Leserinnen und Leser“, „Studentinnen und Studenten“ usw. 
 
Allerdings verwende ich immer dann das sogenannte generische Maskulinum weiter, 
wenn es um rechtstechnische Begriffe geht. Das gilt insbesondere für gesetzliche 
Merkmale. Deshalb schreibe ich beispielsweise unverändert „Anspruchsteller“ und 
„Anspruchsgegner“ oder „Schuldner“ und „Gläubiger“. Das gilt allerdings dann nicht, 
wenn der jeweilige Begriff an eine konkrete nicht männliche Person geknüpft ist. 
 
Begriffe wie „Studierende“ oder „Lehrende“ sind inzwischen weit verbreitet. Davon 
halte ich nicht viel. In aller Regel ist damit nämlich eine Statusbeschreibung gemeint, 
zum Ausdruck kommt hingegen eine Tätigkeit (Partizip Präsens). 
 
Gendermarkierungen wie „Student_innen“, „Student:innen“ oder „Student*innen“ be-
nutze ich bis auf Weiteres nicht. 
 
Und weil’s so schön ist, wiederhole ich mich gerne. Danke für die Resonanz! Ich freue 
mich nach wie vor, wenn ihr die Zeit findet, etwaige Unklarheiten zu vermelden. Das 
kommt nachfolgenden Jura-Generationen zugute. Also denkt bitte nicht: Nach mir die 
Sintflut! Zeigt Solidarität. Immer. Und immer wieder. 
 
Für Lob und Kritik könnt ihr die unten angegebene E-Mail-Adresse nutzen. 
 
 
Leverkusen, im Frühjahr 2026,  

über 32 Jahre nach Erscheinen der ersten Auflage 
 
 Egbert Rumpf-Rometsch 
 
 
 
 
 
Kontakt: www.fall-fallag.de 
 
  lobundtadel@fall-fallag.de 
 


